
Amtliche Bekanntmachung Nr. 012/2010 der Stadt Bad
Soden-Salmünster

betr. Bebauungsplan „Kurgebiet Bad Soden“

der Stadt Bad Soden-Salmünster, Stadtteil Bad Soden
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Soden-Salmünster hat in öffentlicher
Sitzung am 06.07.2009 im Bauleitplanverfahren „Kurgebiet Bad Soden“ beschlossen, die
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB durchzuführen.

Das Planverfahren wird im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB geführt.

Das Plangebiet ist aus der als Anlage beigefügten Karte ersichtlich. Ziel der Bauleitplanung
ist die Ausweisung eines „Sondergebiet Gesundheit und Tourismus“ und die Regelung der
zulässigen Nutzungen.

Der Vorentwurf nebst Begründung liegt in der Zeit

Vom 06. April 2010 bis einschließlich 07. Mai 2010

während den allgemeinen Dienststunden im Rathaus der Stadt Bad Soden-Salmünster,
Rathausstr. 1, Stadtteil Salmünster im 1. OG, Zimmer Nr. 113, und zwar

montags bis mittwochs von 8.30 bis 16.00 Uhr
donnerstags von 8.30 bis 18.00 Uhr
freitags von 8.30 bis 13.00 Uhr

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Zudem kann alternativ eine Einsichtnahme nach
Vereinbarung auch außerhalb der Dienststunden erfolgen.

Innerhalb der Auslegungsfrist können Anregungen zu Protokoll gegeben und in Schriftform
eingereicht werden.

Wir weisen darauf hin, dass keine Umweltprüfung stattfindet. Es wird weiter darauf
hingewiesen, dass nicht während der Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag auf Normenkontrolle nach § 47 VwGO
unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten
geltend gemacht werden können.

Bad Soden-Salmünster, den 23.03.2010

Der Magistrat der Stadt
Bad Soden-Salmünster
Büttner
Bürgermeister




